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TOP 5 – Netzwerk Frühe Hilfen

Antrag

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss schlägt dem KA/KT zur Beschlussfassung vor:

1. Die Anlage 1 (Entwurf – Das Netzwerkbüro Frühe Hilfen) wird wie folgt geändert:
Die Formulierung „und sich selbst tragenden“ (Netzwerkes) wird gestrichen.
Ergänzung Punkt 4 Ziele: Familien/Alleinerziehende werden nach der Geburt eines Kindes von einem/einer Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin besucht und erhalten ein Elternbegleitbuch.


2. Der Aufbau eines strukturierten Netzwerkes Frühe Hilfen einschließlich der Beratung von Fachkräften aus Jugendhilfe und Gesundheitshilfe erfolgt auf der Basis der vorliegenden Konzeption (Anlage 1, mit den Änderungen unter Pkt 1.) verantwortlich im Fachbereich Jugend, Gesundheit und Soziales.


3. Familien/Alleinerziehende werden nach der Geburt eines Kindes von einem/einer Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin besucht und erhalten ein Elternbegleitbuch. Kooperationen mit den Städten und Gemeinden werden angeregt und unterstützt.


4. Hebammen mit erweiterter Qualifikation (Familienhebammen) können durch das Jugendamt, gesteuert vom Bezirkssozialdienst, eingesetzt werden, wenn diese Begleitung notwendig wird.
Dem Jugendhilfeausschuss und Sozial- und Gesundheitsausschuss werden jährliche Berichte hierzu vorgelegt.


5. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird beauftragt, eine Organisationsuntersuchung zur Prüfung eines Personalbedarfs für diesen Bereich durchzuführen.

Begründung:

Die Vorgabe eines „sich selbst tragenden Netzwerkes“ ist unrealistisch. In Jugendamts-bereichen, wo eine effektive Präventionsarbeit geleistet wird, ist folgendes festzustellen:

· Umfangreiche Dokumentation der Hilfeplanverfahren.

· Starke Förderung der Erziehungsfähigkeit der Familie.

· Hohe Steuerungsleistung des Jugendamtes bei der Hilfegewährung.

· Hohe Falldichte früher Hilfen.

Aber auch:

· Die Fremdunterbringung von Kindern wird durch die Stärkung der Erziehungsbereitschaft und –fähigkeit in den Familien entgegengewirkt.

· Geringe Falldichte bei kostenintensiven Fällen wie z.B. Vollzeitpflege oder Heimunterbringung.

· Der Aufwand je Hilfefall tendiert zu bzw. erreicht im interkommunalen Vergleich Bestwerte.

· Ausgaben zur Hilfe zu Erziehung je Hilfefall werden deutlich reduziert bzw. bleiben stabil auf Minimalwerten.

Fazit: Prävention kostet Geld und erfordert Personalressourcen. Wenn frühe Hilfen greifen, wird mittelfristig insgesamt Geld und Personalressourcen durch die deutliche Verringerung  kostenintensiver Maßnahmen eingespart. Neben diesem positiven wirtschaftlichen Aspekt sollte die Vermeidung sozialen Elends der wesentliche Grund zum Handeln sein.

Nicht nachvollziehbar ist die Ablehnung der Projektgruppe hinsichtlich Bausteinen des Dormagener Modells. Zunächst ist festzustellen, dass wir bereits heute Bausteine des Dormagener Modells praktizieren und mit den Frühen Hilfen weitere einführen (Verzahnung der Fachbereiche Jugend-Soziales-Gesundheit, Aufbau einer Präventionskette, Entwicklung von Familienzentren, Aufbau eines Präventionsnetzwerkes etc.). Außerdem wird das Dormagener Modell in Fachkreisen bestens bewertet, vom Familienministerium NRW empfohlen und vom Gemeindeprüfungsamt NRW (GPA) mit Bestnoten ausgezeichnet.

Ein wesentlicher Baustein fehlt: Der Besuchsdienst nach der Geburt eines Kindes mit Übergabe eines Elternbegleitbuchs. Der Familienwegweiser im Internet ist hierzu eine sinnvolle Ergänzung, jedoch als alleiniges Angebot unzureichend. Wir wollen, dass der Kontakt zu den Eltern/Kindern durch den Besuch von Sozialarbeitern/Sozialarbeiterinnen des Jugendamtes (Bezirkssozialdienst) aufgebaut und erhalten wird (Besuchsdienst mit Übergabe eines Elternbegleitbuchs). Die Sozialarbeiter/innen stellen einen frühen Kontakt her, bieten Rat und Hilfe an und können im Bedarfsfall am besten beurteilen, ob und welche weiteren Hilfen angemessen sind. Erfahrungen in Dormagen als Zwischenstand nach 1000 Besuchen:

· 99 % nehmen den Termin an

· 98 % bewerten Hausbesuch positiv

· 30 % nutzen den Termin für ein Beratungsgespräch

· 10 % vereinbaren weitere Hausbesuche oder/und Beratungsgespräche

· 5  % wird Hilfe vermittelt

Hebammen sollen neben ihrem Gesundheits- und Beratungsauftrag eine wichtige Warnfunktion erfüllen (gelbe Ampel bei Auffälligkeiten, rote Ampel bei Kindeswohlgefährdung). Die Begleitung durch „Familienhebammen“ kann in bestimmten Fällen (Familien bzw. Alleinerziehende in Problemsituationen) sinnvoll sein. Die Beauftragung einer Familienhebamme und ihre Aufgaben müssen jedoch klarer gefasst werden. Auch wenn es einige Familienhebammen im Kreis Olpe gibt, wird die Funktion „Wahrnehmen-Warnen“ auch von den übrigen Hebammen erfolgen, die auch bei dem Einsatz von Familienhebammen noch die meisten Familien betreuen. Das „Konzept zum Einsatz von Familienhebammen im Kreis Olpe“ wirft Fragen auf:

Sollen die Familienhebammen auch operativ tätig werden? Falls ja, in welcher Form und durch welche Beauftragung?

Kann von einer freiberuflichen Hebamme nicht erwartet werden, dass sie die Qualifizierung zur Familienhebamme selbst bezahlt?

Wenn die Qualifizierung zur Familienhebamme vom Kreis Olpe ganz oder teilweise bezahlt wird, sind dann Verträge vorgesehen, die die dann ausgebildete Familienhebamme zu einer bestimmten Leistungserbringung für eine definierte Zeitdauer verpflichtet?

